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1. Markt Wallerstein
WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Bundestagswahl
1. Am 26. September 2021 findet

die Bundestagswahl statt.
Die Wahl dauert von 8 bis 18

Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 6

Wahlbezirke eingeteilt.
Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk;

Wahlraum
Nr.; Abgrenzung; Bezeichnung

und genaue Anschrift; barrierefrei ja
/ nein

01; siehe Anlage; Kindergarten,
Mittelstraße 8, Wallerstein; ja

02; siehe Anlage; Kindergarten,
Mittelstraße 8, Wallerstein; ja

03; siehe Anlage; Mehrzweckhal-
le, Bischof-Weckert-Straße 2, Wal-
lerstein; ja

04; OT Birkhausen; Ehemaliges
Schulhaus, Untere Dorfstraße 3,
Birkhausen; ja

05; OT Ehringen; Evangelisches
Gemeindehaus, Im Oberdorf 3, Eh-
ringen; nein

06; OT Munzingen; Feuerwehr-
gerätehaus, Dorfstraße 11, Munzin-
gen; nein

Die Gemeinde ist in 6 allgemeine
Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen,
die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 20.08.2021 bis 23.08.2021
übersandt worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem die Wahlberechtig-
ten zu wählen haben.

3. Die Briefwahlvorstände tre-
ten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 17.00 Uhr im Rathaus
(Sitzungszimmer und Trauungs-
zimmer) Weinstraße 19, 86757 Wal-
lerstein zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person
kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis sie eingetragen
ist. Die Wähler und Wählerinnen
haben ihre Wahlbenachrichtigung
und ihren amtlichen Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen.

Die Wahlbenachrichtigung ist auf
Verlangen bei der Wahl abzugeben.

Gewählt wird mit amtlichen
Stimmzetteln. Jede Wählerin und
jeder Wähler erhält bei Betreten des
Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

Jede Wählerin und jeder Wähler
hat eine Erststimme und eine
Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils
unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in
schwarzem Druck die Namen der
Bewerber und Bewerberinnen der
zugelassenen Kreiswahlvorschläge
unter Angabe der Partei, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des
Kennworts und rechts von dem Na-
men jedes Bewerbers und jeder Be-
werberin einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslis-
ten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der
ersten fünf Bewerber oder Bewer-
berinnen der zugelassenen Landes-
listen und links von der Parteibe-

zeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

Die wählende Person gibt
ihre Erststimme in der Weise ab,
dass sie auf dem linken Teil des

Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem
Bewerber oder welcher Bewerberin
sie gelten soll,

und ihre Zweitstimme in der
Weise ab,

dass sie auf dem rechten Teil des
Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welcher Landeslis-
te sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der
wählenden Person in einer Wahlka-
bine des Wahlraums oder in einem
besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet
werden, dass ihre Stimmabgabe
nicht erkennbar ist.

In der Wahlkabine darf nicht fo-
tografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die
im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jede Person
hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

6. Wähler und Wählerinnen, die
einen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der
Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises

oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen

will, muss sich von der Gemeinde
(Verwaltungsgemeinschaft) einen
amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie ei-
nen amtlichen Wahlbriefumschlag
beschaffen und seinen Wahlbrief
mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und
dem unterschriebenen Wahlschein
so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens am
Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der ange-
gebenen Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person
kann ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen
Vertreter anstelle der wahlberech-
tigten Person ist unzulässig (§ 14
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Eine wahlberechtigte Person, die
des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe ih-
rer Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der wahlberechtigten
Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die
selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung der wahlbe-
rechtigten Person ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson be-
steht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahl-
gesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer
im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten oder ohne eine
geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§
107a Abs.1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).

13.09.2021
i.A. Lanzinner

Anlage zur Wahlbekanntma-
chung des Marktes Wallerstein:

Stimmbezirk: Wallerstein 01
Albert-Einstein-Straße
Am Moritzpark
Fischmühle
Grabenweg
Hauptstraße
Hermann-Ritzer-Straße
Herrenstraße
Im Winkel
Kirchplatz
Lederstraße

Max-Planck-Straße
Mittelstraße
Moritz-Schlößchen
Paradiesgasse
Praterweg
Reitschule
Untere Bergstraße
Stimmbezirk: Wallerstein 02
Bahnhofstraße
Bei den Linden
Bei den Riegelwiesen
Blumenstraße
Felsenstraße
Gartenstraße
Hahngarten
Löpsinger Straße
Nördlinger Straße
Obere Bergstraße
Prennerstraße
Riegelstraße
Rosettistraße
Von-Knebel-Straße
Weinstraße
Wintergerststraße
Stimmbezirk: Wallerstein 03
Anton-Reicha-Straße
Berg
Berg Brauerei
Berg Domanialkanzlei
Berg Fürstlicher Keller
Birkhauser Straße
Bischof-Weckert-Straße
Bschorerstraße
Fürst-Carl-Friedrich-Straße
Fürst-Kraft-Ernst-Straße
Graf-Wolfgang-Straße
Hinterm Alten Schloß
Kapellenberg
Max-Dünßer-Straße
Moll-Berczy-Straße
Mühlstraße
Sperlingstraße
Von-Beecke-Straße

2. Gemeinde Maihingen
WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Bundestagswahl
1. Am 26. September 2021 findet

die Bundestagswahl statt.
Die Wahl dauert von 8 bis 18

Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 2

Wahlbezirke eingeteilt.
Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk;

Wahlraum
Nr.; Abgrenzung; Bezeichnung

und genaue Anschrift; barrierefrei ja
/ nein

01; Gemeinde Maihingen; Rat-
haus Maihingen, Josef-Haas-Straße
2, Maihingen; nein

02; OT Utzwingen; Ehemaliges
Pfarrhaus, Kreisstraße 30, Utzwin-
gen; ja

Die Gemeinde ist in 2 allgemeine
Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen,
die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 20.08.2021 bis 23.08.2021
übersandt worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem die Wahlberechtig-
ten zu wählen haben.

3. Die Briefwahlvorstände tre-
ten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 17.00 Uhr im Rathaus
Maihingen, Josef-Haas-Straße 2,
86747 Maihingen und in der Grund-
schule Maihingen, Römerweg 2,
86747 Maihingen zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person
kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis sie eingetragen
ist. Die Wähler und Wählerinnen
haben ihre Wahlbenachrichtigung
und ihren amtlichen Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen.

Die Wahlbenachrichtigung ist auf
Verlangen bei der Wahl abzugeben.

Gewählt wird mit amtlichen
Stimmzetteln. Jede Wählerin und
jeder Wähler erhält bei Betreten des
Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

Jede Wählerin und jeder Wähler
hat eine Erststimme und eine
Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils
unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in
schwarzem Druck die Namen der
Bewerber und Bewerberinnen der
zugelassenen Kreiswahlvorschläge
unter Angabe der Partei, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des
Kennworts und rechts von dem Na-
men jedes Bewerbers und jeder Be-
werberin einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslis-
ten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der
ersten fünf Bewerber oder Bewer-

berinnen der zugelassenen Landes-
listen und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

Die wählende Person gibt
ihre Erststimme in der Weise ab,
dass sie auf dem linken Teil des

Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem
Bewerber oder welcher Bewerberin
sie gelten soll,

und ihre Zweitstimme in der
Weise ab,

dass sie auf dem rechten Teil des
Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welcher Landeslis-
te sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der
wählenden Person in einer Wahlka-
bine des Wahlraums oder in einem
besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet
werden, dass ihre Stimmabgabe
nicht erkennbar ist.

In der Wahlkabine darf nicht fo-
tografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die
im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jede Person
hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

6. Wähler und Wählerinnen, die
einen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der
Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises

oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen

will, muss sich von der Gemeinde
(Verwaltungsgemeinschaft) einen
amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie ei-
nen amtlichen Wahlbriefumschlag
beschaffen und seinen Wahlbrief
mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und
dem unterschriebenen Wahlschein
so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens am
Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der ange-
gebenen Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person
kann ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen
Vertreter anstelle der wahlberech-
tigten Person ist unzulässig (§ 14
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Eine wahlberechtigte Person, die
des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe ih-
rer Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der wahlberechtigten
Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die
selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung der wahlbe-
rechtigten Person ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson be-
steht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahl-
gesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer
im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten oder ohne eine
geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§
107a Abs.1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).

13.09.2021
i.A. Lanzinner

3. Gemeinde Marktoffingen
WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Bundestagswahl
1. Am 26. September 2021 findet

die Bundestagswahl statt.
Die Wahl dauert von 8 bis 18

Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 2

Wahlbezirke eingeteilt.
Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk;

Wahlraum

Nr.; Abgrenzung; Bezeichnung
und genaue Anschrift; barrierefrei ja
/ nein

01; Gemeinde Marktoffingen;
Schulgebäude Marktoffingen,
Schulweg 7, Marktoffingen; nein

02; OT Minderoffingen; Alte
Schule beim Feuerwehrhaus, Dorf-
straße, Minderoffingen; ja

Die Gemeinde ist in 2 allgemeine
Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen,
die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 20.08.2021 bis 23.08.2021
übersandt worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem die Wahlberechtig-
ten zu wählen haben.

3. Die Briefwahlvorstände tre-
ten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 17.00 Uhr im Schulge-
bäude Marktoffingen, Schulweg 7,
86748 Marktoffingen zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person
kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis sie eingetragen
ist. Die Wähler und Wählerinnen
haben ihre Wahlbenachrichtigung
und ihren amtlichen Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen.

Die Wahlbenachrichtigung ist auf
Verlangen bei der Wahl abzugeben.

Gewählt wird mit amtlichen
Stimmzetteln. Jede Wählerin und
jeder Wähler erhält bei Betreten des
Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

Jede Wählerin und jeder Wähler
hat eine Erststimme und eine
Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils
unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in
schwarzem Druck die Namen der
Bewerber und Bewerberinnen der
zugelassenen Kreiswahlvorschläge
unter Angabe der Partei, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des
Kennworts und rechts von dem Na-
men jedes Bewerbers und jeder Be-
werberin einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslis-
ten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der
ersten fünf Bewerber oder Bewer-
berinnen der zugelassenen Landes-
listen und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

Die wählende Person gibt
ihre Erststimme in der Weise ab,
dass sie auf dem linken Teil des

Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem
Bewerber oder welcher Bewerberin
sie gelten soll,

und ihre Zweitstimme in der
Weise ab,

dass sie auf dem rechten Teil des
Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welcher Landeslis-
te sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der
wählenden Person in einer Wahlka-
bine des Wahlraums oder in einem
besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet
werden, dass ihre Stimmabgabe
nicht erkennbar ist.

In der Wahlkabine darf nicht fo-
tografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die
im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jede Person
hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

6. Wähler und Wählerinnen, die
einen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der
Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises

oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen

will, muss sich von der Gemeinde
(Verwaltungsgemeinschaft) einen
amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie ei-
nen amtlichen Wahlbriefumschlag
beschaffen und seinen Wahlbrief
mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und

dem unterschriebenen Wahlschein
so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens am
Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der ange-
gebenen Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person
kann ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen
Vertreter anstelle der wahlberech-
tigten Person ist unzulässig (§ 14
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Eine wahlberechtigte Person, die
des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe ih-
rer Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der wahlberechtigten
Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die
selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung der wahlbe-
rechtigten Person ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson be-
steht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahl-
gesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer
im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten oder ohne eine
geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§
107a Abs.1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).

13.09.2021
i.A. Lanzinner

4. Verwaltungsgemeinschaft
Wallerstein

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in

das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Eintra-

gungsscheinen
für das Volksbegehren auf Ab-

berufung des Landtags
(Eintragungsfrist vom 14. bis

27. Oktober 2021)
1. Das Wählerverzeichnis für

das Volksbegehren auf Abberufung
des Landtags für den Markt Waller-
stein und die Gemeinden Maihingen
und Marktoffingen wird am Frei-
tag, 24.09., Montag, 27.09. und
Dienstag, 28.09.2021

am Freitag, Montag und Dienstag
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und am
Montag und Dienstag von 14.00
Uhr bis 16.00 Uhr

im Rathaus der Verwaltungsge-
meinschaft Wallerstein, Zimmer 2,
Weinstraße 19, 86757 Wallerstein

für Stimmberechtigte zur Ein-
sicht bereit gehalten. Stimmbe-
rechtigte können die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der zu ihrer
Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen
können Stimmberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft
gemacht werden, aus denen sich
eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses
ergeben kann. Das Recht zur Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Stimmberechtigten,
für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach dem Meldege-
setz eingetragen ist.

2. Zur Eintragung in die Eintra-
gungsliste für das Volksbegehren
ist nur zugelassen, wer

a) in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder

b) einen Eintragungsschein hat
und stimmberechtigt ist.
Wer das Wählerverzeichnis für

unrichtig oder unvollständig hält,
kann von Freitag, 24.09. bis spä-
testens Dienstag, 28.09.2021
schriftlich Einspruch einlegen.

Am Freitag, 24.09., Montag,
27.09. und Dienstag, 28.09.2021
kann der Einspruch auch durch Er-
klärung zur Niederschrift im Rat-
haus der Verwaltungsgemeinschaft
Wallerstein, Zimmer 2, Weinstraße
19, 86757 Wallerstein eingelegt
werden.
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